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die Wirksamkeit des sozialistischen Rechts darin besteht, 
welchen Beitrag das Recht zur Verwirklichung der Ziele 
des sozialistischen Staates und der ihnen zugrunde liegen
den gesellschaftlichen Erfordernisse tatsächlich leistet. 
Hiermit ist auch das Verhältnis von Gesetzlichkeit und 
Zweckmäßigkeit verbunden, das in Theorie und Praxis in 
dieser oder jener Gestalt immer wieder als Problem auf
taucht.8

Für den Bereich der Rechtsverwirklichung ist davon 
auszugehen, daß das sozialistische Recht der Durchsetzung 
der objektiven gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten dient, 
daß es grundsätzlich die diesen entsprechenden Erforder
nisse in sich aufgenommen hat und daß deshalb die 
Zweckmäßigkeit dem Recht innewohnt. Daraus ergeben 
sich klare Leitsätze für das Verhältnis von Gesetzlichkeit 
und Zweckmäßigkeit. So ist es nicht dem einzelnen über
lassen, darüber zu entscheiden, ob es im konkreten Fall 
zweckmäßig ist, Rechtsnormen einzuhalten bzw. anzuwen
den. Bestehende Pflichten sind zu erfüllen. Gesetztes 
Recht gilt für das staatliche Organ wie für den Bürger. 
Die Aufhebung einer Rechtsnorm steht nur dem Organ 
zu, das die betreffende Norm erlassen hat. Wenn sich die 
Zwecke der Rechtsnorm mit dem Fortschreiten der Ge
sellschaftsverhältnisse ändern, ist es im Interesse der ein
heitlichen Verwirklichung der Gesetzlichkeit auch dann 
nicht dem einzelnen überlassen, ihr andere Zielstellungen 
beizugeben. Die Rechtsnorm ist verbindlich bis zu ihrer 
Aufhebung.

Um den Anforderungen, die der wissenschaftlich-tech
nische Fortschritt zur Realisierung der Einheit von Gesetz
lichkeit und Zweckmäßigkeit an die Rechtssetzung stellt, 
gerecht zu werden, ist vor allem die Wirksamkeit der gel
tenden Rechtsvorschriften bei der Verwirklichung des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts konkret zu untersu
chen. Ausgehend von den Erfordernissen und Bedingun
gen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts sind u. a. 
folgende Fragen zu stellen:
— Fördern die Rechtsnormen verantwortungsbewußte 

Risikobereitschaft ?
— Stimulieren sie hohe Leistungen bei der Erlangung 

neuer wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und 
ihrer Überführung in die Produktion mit höchster Ef
fektivität?

— Sind die Betriebe hinreichend zur Einführung der mo
dernsten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik 
stimuliert?

— Welche Wirkungen hat die arbeitsrechtliche Ausgestal
tung des Delegierungsvertrages für Uberleitungskollek
tive?

— Werden die Leistungen der Erfinder hinreichend ge
würdigt (auch öffentlich) ?

— Ist der Geheimnisschutz ausreichend geregelt?
Das Hauptproblem besteht dabei darin, Methoden zu 

entwickeln, die verläßliche Aussagen hierzu ermöglichen.
Auf dem Gebiet der rechtlichen Regelung der techni

schen und Sicherheitserfordernisse (der wissenschaftlich- 
technischen Parameter) treten in der Praxis eine Reihe 
von Problemen aut Sie ergeben sich aus dem schnellen 
Vorwärtsschreiten der wissenschaftlich-technischen Er
kenntnisse. Deshalb sind auf diesem Gebiet Regeln zu er
lassen, die der dynamischen Entwicklung besser gerecht 
werden und von den Verantwortlichen die Nutzung und 
Anwendung der fortgeschrittensten Verfahren und der 
sichersten Bedingungen verlangen. Die Herausgabe von 
Standards z. B. muß die notwendige Beweglichkeit ge
währleisten, um höchsten Sicherheitserfordernissen zu 
entsprechen.

Initiative und Entscheidungsmut stehen als gesell
schaftliche Forderungen nicht außerhalb des rechtlichen 
Rahmens. Sie müssen vom rechtlichen Rahmen selbst um
faßt werden, also Bestandteil sozialistischer Gesetzlichkeit 
sein. In der Direktive des IX. Parteitages der SED zum 
Fünfjahrplan wird verstärkt auf die Übereinstimmung der

niveaubestimmenden Kennwerte der Standards mit den 
Erfordernissen des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts, die zielgerichtete Arbeit mit Materialverbrauchs
normen und die gesamte betriebliche Normenarbeit hin
gewiesen und darauf orientiert, daß „neue Ideen, effekti
vitätsträchtige Erfindungen, ökonomisch interessante wis
senschaftlich-technische Lösungen ... in kurzen Entwick
lungszeiten erschlossen und unverzüglich ökonomisch ver
wertet werden“ .9

Schöpferisches und diszipliniertes Handeln der am wissen
schaftlich-technischen Fortschritt Beteiligten zu stimulie
ren und zu sichern sowie die Leitung dieses Prozesses all
seitig zu gewährleisten ist eine Aufgabe des sozialistischen 
Rechts. Damit wächst die Bedeutung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit. Das setzt vor allem voraus:

1. Die tiefere Durchdringung der objektiven Gesetz
mäßigkeiten und ihrer Wirkungsbedingungen, ihrer Kom
plexität und Abhängigkeiten im Rechtssetzungsprozeß; s

2. die Erweiterung des Spielraums für schöpferisches 
Handeln zur Erfüllung der staatlichen Planaufgaben 
durch rechtliche Entscheidungsfelder und die Fixierung 
entsprechender Rechte und Pflichten;

3. die Gestaltung der Rechtsnormen unter Berücksichti
gung der Interessenlage der Normadressaten und einer 
entsprechenden Stimulierung ihres Handelns zur Durch
setzung der gesellschaftlichen Interessen;

4. die unbedingte Gewährleistung des Schutzes der In
teressen des Staates und der Rechte der Gemeinschaften, 
Kollektive und Werktätigen. 1 2 3 4 5 * 7 8 9
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